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Kurzfassung    

Schul- und Hausordnung 
der 

Marienburg-Oberschule – Realschule –  
 
 
An unserer Schule legen wir Wert auf ein gewaltfreies, lebens- und lernförderndes Klima.                           
Verantwortungsbewusst nimmt jeder am Schulleben Beteiligte seine Rechte und Pflichten wahr. 
 
Zu den Rechten gehören folgende Schwerpunkte: 
 
 ð  Gleichberechtigung aller Menschen unabhängig von Konfession, Herkunft und Geschlecht. 
 ð  Mitarbeit in schulischen Gremien, um demokratische Mitbestimmungsrechte zu erleben. 
 ð  Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht entsprechend den demokratischen Grundsätzen. 
 
Zu den Pflichten gehören folgende Schwerpunkte: 
 
 ð  Regelmäßige pünktliche Teilnahme am Unterricht. 
 ð  Vereinbarte Arbeitsmaterialien sind bereitzuhalten. 
 ð  Hausaufgaben und andere fachliche Aufgaben sind termingerecht anzufertigen. 
 ð  Schulinventar und jegliche Arbeitsmittel sind sorgsam zu behandeln. 
 ð  Einhaltung von Ordnung und Sauberkeit ist eine Selbstverständlichkeit, 
      dazu wird das Schulumfeld regelmäßig durch den Hofreinigungsdienst gesäubert. 
 
Schülerinnen und Schülern der Schule ist es nicht gestattet, 
 
 ²  das Schulgelände während der Unterrichtszeit ohne Erlaubnis des Lehrers zu verlassen; 
 ²  im Gebäude und auf dem gesamten Schulgelände zu rauchen; 
 ²  Handy, Walkman und andere Geräte, die die Ansprechbarkeit der Schüler beeinträchtigen,         
      im Unterricht zu benutzen. 
 
Ebenso herrscht ein striktes Waffenverbot. Gewalt und Gewaltandrohungen werden nicht toleriert und  
stets zur Anzeige gebracht. 
 
Die Schule ist eine öffentliche Einrichtung, in welcher Regeln des Zusammenlebens eingehalten werden 
müssen, um eine öffentliche Ordnung aufrechterhalten zu können. Wer gegen diese Regeln verstößt, muss 
mit Reglementierungen rechnen, die da sind 
 
 in Form von Erziehungsmaßnahmen 
 �   klärendes Gespräch 
 �   Eintragungen in die Klassenliste 
 �   Nachbleiben 
 �   schriftliche Verwarnung 
 �   zeitweiser Ausschluss aus einer Unterrichtsstunde 
 �   Tadel 
 
 in Form von Ordnungsmaßnahmen - festgelegt durch das Schulgesetz - 
 �   der schriftiche Verweis 
 �   der Ausschluss von Unterrichtsveranstaltungen und vom Unterricht 
 �   Umsetzung in eine andere Klasse 
 �   Umschulung in eine andere Schule 
 �   Ausschluss von der besuchten Schule nach Schulpflichterfüllung 
 
Besondere Aktivitäten und über den Schulalltag hinausgehendes Engagement werden selbstverständlich 
gewürdigt und gehen in die Beurteilung des Einzelnen ein. 
 
Wenn jeder nur ein wenig Verantwortung übernimmt und sich an die Regeln hält, kann das Lernen 
zunehmend erfolgreich sein und Schule auch Spaß machen. 


